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A M T S B L A T T
der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid
mit den Mitgliedsgemeinden: Abtswind · Castell · Rüdenhausen · Wiesentheid
und den jeweiligen Ortsteilen: Feuerbach · Geesdorf · Greuth · Reupelsdorf · Untersambach · Wüstenfelden

Homepage: www.vgem-wiesentheid.de
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Bekanntmachung des Marktes Wiesentheid
und des Marktes Rüdenhausen

über die Festsetzung
der Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes
für Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken

hier: öffentliche Bekanntmachung durch die Verbandsgemeinden
(§ 25 der Verbandssatzung)

I.
Die Marktgemeinde Wiesentheid und die Marktgemeinde Rüdenhau-
sen sind Verbandsmitglieder im Zweckverband zur Abwasserbeseiti-
gung im Schwarzacher Becken.

II.
Das Landratsamt Kitzingen hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Be-
scheid vom 28.02.2019, Az. 321-9410.4-ZV1 die Haushaltssatzung
des Zweckverbandes rechtsaufsichtlich gewürdigt. Die Haushaltssat-
zung für den Zweckverband enthält keine genehmigungspflichtigen
Bestandteile

III.
Die Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes wurde am
25.03.2019 im Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen Nr. 14 veröf-
fentlicht.

Gleichzeitig ab dem Tag der Bekanntmachung der Haushaltssatzung
im Amtsblatt, wird die Haushaltssatzung samt Anlagen (Haushalts-
plan) bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung und damit für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid (Zimmer-
Nr. 5 - Kämmerei) zur öffentlichen Einsichtnahme innerhalb der all-
gemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt.

Wiesentheid, 28.03.2019
gez. Dr. Werner Knaier, 1. Bürgermeister

gez. Gerhard Ackermann, 1. Bürgermeister

Veranstaltungen der Dorfschätze 2019

14. 04. 2019, 12.00 Uhr, Ausstellung zum Thema „Strategieseminar
der Dorfschätze“. Die Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze lädt zur all-
jährlichen Ausstellung im Rahmen des Frühlingsmarktes in das Wie-
sentheider Rathaus ein. Rathaus Wiesentheid.

Herausgegeben im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid. Mitglied der Dorfschätze. Verantwortlich für den Inhalt, amtlicher Teil:
Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid, vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Werner Knaier (Tel. (0 93 83) 97 35 21 ·

E-mail: amtsblatt@wiesentheid.de). Anzeigen: STORCH VERLAG · Gesamtherstellung: STORCH MEDIA CONCEPT · Telefon (0 93 83) 9 99 06 ·
Telefax (0 93 83) 9 99 08 · E-mail: storch-smc@t-online.de · Seeflurstraße 16 · 97353 WiesentheidIM
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Amtliche Bekanntmachungen der VGem

DORFSCHÄTZE

Amtsstunden des 1. Bürgermeisters Jürgen Schulz
Amtsstunde: DIENSTAG von 18.00 bis 19.00 Uhr,
Telefon Rathaus (0 93 83) 3 00 oder Telefon (01 51) 11 98 07 70
oder e-mail: rathaus@abtswind.de

Aus der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinde-
rates Abtswind vom 25. 03. 2019

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. Er
begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder, die Zuhörer, die Schriftfüh-
rerin und den Pressevertreter. Einwendungen gegen die Tagesordnung
werden nicht erhoben.

1.   Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der vergangenen
     Sitzung
Das Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25. 02.
2019 wurde den Ratsmitgliedern mit Sitzungseinladung zugestellt. Es
werden keine Einwendungen erhoben.

2.   Stämmbauersweg, Aufstellen von Geschwindigkeitsbarrieren
Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat, dass beim Aufstellen
von Geschwindigkeitsbarrieren einige sicherheitsrechtliche Vorgaben
beachtet werden mus̈sen. Grun̈flächen müssen in die Straße integriert
werden. Hindernisse mit entsprechenden Warnbaken gekennzeichnet
werden. Die Hindernisse sollten einen Abstand von mindestens 20
m – 25 m einhalten, damit Lastkraftwagen ohne Behinderung anei-
nander vorbeifahren können.
Er schlägt dem Gemeinderat vor, provisorische Hindernisse in Form
von Gitterboxen, die mit Holz aufgefüllt und mit Warnbaken markiert
werden, aufzustellen, um die Wirkung von Geschwindigkeitsbarrie-
ren zu testen. So fällt in der Erprobungsphase ein geringer Aufwand
an.

In einer Skizze hat er die Hindernisse an folgenden Stellen einge-
zeichnet:
l Stämmbauersweg 5 und 7
l Stämmbauersweg 19 und Fl.Nr. 567
l Stämmbauersweg Fl.Nr. 416 und Fl.Nr. 418
jeweils gegenüberliegend angebracht.
Durch das provisorische Anbringen ist eine Verschiebung der Hin-
dernisse im Bedarfsfall kein Problem. Der Gemeinderat erklärt sich
mit der Vorgehensweise einverstanden.

3.   Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 25. 02.
     2019
Der Vorsitzende gibt die Vergaben aus der letzten Sitzung bekannt:

Auftragsvergabe – Wasserwerk Schulzenschlag
Den Auftrag für die Estricharbeiten am Neubau des Wasserwerkes

Amtliches aus Abtswind
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Vereins-Nachrichten aus Abtswind

Schulzenschlag erhielt der wirtschaftlichste Bieter Firma Alfons Vers-
bach zum Angebotspreis von 18.891,01 € (brutto).
Den Auftrag für die Zimmerer-, Dachdecker- und Fassadenarbeiten
erhielt der wirtschaftlichste Bieter Firma Holzbau Rössner zum An-
gebotspreis von 63.064,25 € (brutto).

Vergabe Straßensanierungsarbeiten Abtswind
Im Zuge der Straßenssanierungsarbeiten an der Hauptstraße werden
auch schadhafte Stellen in der Gewürz- und Sternstraße, sowie im
Röthleinsweg, Am Brünnlein und der Parkfläche an der Bushaltestelle
mit ausgebessert. Der Markt Abtswind hat der Firma Pflasterbau Rük-
kert den Auftrag mit Angebotssumme von 10.385,07 € erteilt.

Pufferspeicher Schwimmbadheizung
Der Auftrag für den neuen Pufferspeicher im Schwimmbad hat Herr
Wilhelm Krauß in Höhe von 7.543,34 € erhalten.

4.   Schwimmbadeintritt für Badesaison 2019
Den Ratsmitgliedern wurde mit Sitzungseinladung eine Aufstellung
der Eintrittspreise für die umliegenden Freibäder Burghaslach, Kitzin-
gen, Markt Einersheim und Ebrach vorgelegt, damit diese mit den be-
stehenden Eintrittspreisen des Freibades Abtswind verglichen werden
konnten.
Das Gremium stellt fest, dass die Preise für das Freibad tendenziell
im unteren Bereich der vergleichbaren Eintrittspreise liegen, vertritt
jedoch die Auffassung, dass das Freibad Abtswind auch weiterhin für
die Nutzer attraktiv bleiben soll.

Die Eintrittspreise sind derzeit wie folgt festgelegt:
Erwachener – Einzeleintritt    2,50 €
Kind – Einzeleintritt               1,50 €
10 er Karte Erwachsene         20,00 €
10 er Karte Kind                    12,00 €
Jahreskarte Erwachsener        40,00 €
Jahreskarte Kind                    25,00 €
Familienkarte                         75,00 €
Schulklasse/Ferienpass           1,00 €

Die bestehenden Eintrittspreise werden für die Schwimmbadsaison
2019 nicht verändert.

5.   Verschiedenes öffentlich

5a. Termine
Der Vorsitzende verweist auf die nächste Gemeinderatssitzung am
Montag, den 15. 04. 2019 um 20.00 Uhr und erinnert an die Krönung
der Weinprinzessin am 04. 05. 2019.
Die Bürgerversammlung ist für den 16. 05. 2019 vorgesehen; die an-
schießende Gemeinderatssitzung für den 20. 05. 2019.

5b. Antrag der Sing- und Musikschule Steigerwald e.V., Übernahme
     der Kosten für die WIM-Klasse
Die Sing- und Musikschule Steigerwald e.V. beantragt für das zweite
Halbjahr 2018/2019 die Kostenübernahme für die WIM-Klasse (wir
musizieren). Bei den WIM-Klassen handelt es sich um Schüler der 1.
und 2. Jahrgangsstufe. Der Unterricht beginnt im 2. Schulhalbjahr der
ersten Klasse und wird über 3 Halbjahre bis zum Ende der 2. Klasse
durchgeführt. In diesem Schuljahr wird es seit Februar in den 1. Klas-
sen angeboten.
Die Kosten für das Projekt werden im Schuljahr 2018/2019 auf ins-
gesamt 900,– € beziffert. Der Markt Abtswind hat in diesem Schuljahr
7 Schüler*innen in den genannten Schulklassen, was einem Anteil
von 10,6% entspricht; daraus resultiert ein Kostenanteil von 95,50 €.
Der Marktgemeinderat Abtswind stimmt der Kostenübernahme in
Höhe von 95,50 € zu.

5c. Unterstützung Freibad Abtswind durch Markt Wiesentheid
Der Vorsitzende informiert das Gremium, dass beim Markt Wiesent-
heid mit Schreiben vom 07. 03. 2019 um Unterstützung für das Frei-
bad Abtswind gebeten wurde. Der Markt Wiesentheid hat sich auch
in diesem Jahr bereit erklärt, das Schwimmbaddefizit 2018 mit einem
Betrag von 1,– € pro Einwohner des Marktes Wiesentheid zu unter-
stützen.
Der Vorsitzende bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei den
Verantwortlichen des Marktes Wiesentheid um die Gewährung des

Zuschusses in Höhe von 4.816,– €.
Das Gremium nimmt hiervon Kenntnis.

5d. Geschenk Fränkische Weinkönigin; Gutschein
Der Vorsitzende teilt dem Gremium mit, dass der Fremdenverkehrs-
verein Abtswind, der Weinbauverein Abtswind und die Gemeinde
Abtswind im Zusammenschluss einen Gutschein bei einem Beklei-
dungsgeschäft an die neue gewählte fränkische Weinkönigin Carolin
Meyer überreicht haben. Der Weinkönigin wurde Unterstützung von-
seiten des Marktes Abtswind zugesagt.
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis.

6.   Wünsche und Anträge öffentlich
Die für die Jugendarbeit verantwortliche Gemeinderätin unterrichtet
den Gemeinderat, dass die bundesweite 72-Stundenaktion vom
23. 05. bis 26. 05. 2019 stattfindet und beabsichtigt wird, dass die
Jugendlichen von allen Vereinen den Jugendraum Abtswind renovie-
ren. Die Teilnehmer*innen sind hierfür am Freitag vom Unterricht be-
freit. Erforderliches Baumaterial kann günstiger erworben werden.
Auf diese Aktion wird im Amtsblatt noch einmal hingewiesen, es gilt
möglichst viele Jugendliche aus allen Vereinen zu motivieren.
Weiterhin teilt sie mit, dass sie mit den Jugendvertretern an einer Ein-
weisung des Kreisjugendringes teilgenommen hat und über den ak-
tuellen Rechtsstand bezüglich Datenschutz und Gema informiert
wurde.

7.   10 Min. Fragen an den Gemeinderat
Aus der Zuhörerschaft wird auf die Verunreinigung von Plastikmüll
durch einen Landwirt hingewiesen. Dieser sollte nach dem Verursa-
cherprinzip darauf hingewiesen werden, den Müll zu beseitigen.

Weiterhin werden die Ratsmitglieder vom Weinbauverein eingela-
den, am kommenden Tag den Baum für die jährliche Sitftung des
Weinbaurings von ca. 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr abzuholen. Der Ter-
min für die Baumpflanzung wird noch bekannt gegeben.

TSV Abtswind

Abteilung Fußball

FREITAG, 05. 04. 2019
17.30 Uhr: SV Sömmersdorf – TSV Abtswind II

SAMSTAG, 06. 04. 2019
16.00 Uhr: TSV Abtswind – SV Seligenporten

SONNTAG, 07. 04. 2019
16.00 Uhr: TSV Abtswind II – DJK Hirschfeld

Abteilung Juniorenfußball

FREITAG, 05. 04. 2019
17.00 Uhr, U11: FC Donnersdorf – SG Abtswind
17.00 Uhr, U9: SG Kleinlangheim / Abtswind – SV Frankenwinheim
18.30 Uhr, U19: TSV Essleben II – SG Wiesentheid / Abtswind II (in
Erbshausen-Sulzwiesen)

SAMSTAG, 06. 04. 2019
10.00 Uhr, U13: FC Gerolzhofen II – SG Wiesentheid / Abtswind II
12.00 Uhr, U13: SG Wiesentheid / Abtswind – Würzburger FV
14.00 Uhr, U15: SG Wiesentheid / Abtswind – TSV Grettstadt II (in
Geiselwind)
16.00 Uhr, U19: SG Wiesentheid / Abtswind – SpVgg Hösbach-Ban-
hof (in Wiesentheid)

SONNTAG, 07. 04. 2019
10.30 Uhr, U17: SG Wiesentheid / Abtswind – FC Gerolzhofen (in
Wiesentheid)
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Termine in AbtswindMITTWOCH, 10. 04. 2019
18.00 Uhr, U9: TSV Geiselwind – SG Kleinlangheim / Abtswind

DONNERSTAG, 11. 04. 2019
18.00 Uhr, U11: SG Abtswind – VfL Kleinlangheim

Abteilung Gymnastik

Jeden MITTWOCH von 19.00 bis 20.00 Uhr im Haus des Gastes für
Frauen ab 14 Jahren

Tanzgruppe „Candy Puppets“

Training jeden DONNERSTAG von 18.30 bis 20.00 Uhr im Haus des
Gastes

Online-Tipp
Aktuelle Informationen, Spielberichte, Tabellen, Fotos:
www.tsv-abtswind.de www.facebook.com/tsvabtswind

Initiative Abtswinder Schwimmbad e.V.

Frühjahrsaktion 2019
WIR MACHEN UNSER BAD CHIC, MACH MIT
Die IAS lädt ein zur Frühjahrsaktion 2019 am 06. 04. 2019 ab 09.00
Uhr. Damit unser Bad auch in dieser Saison wieder ein Ort ist an
dem man sich gerne vom Alltagsstress erholen oder auch gut einige
Urlaubstage genießen kann, braucht der Verein viele freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer. Es gibt für jeden was zu tun, es sind auch viele
leichte Arbeiten zu vergeben. Wir wollen die Hecken und Sträucher
auf Vordermann bringen, die Gartenplatten vor und unter der Terrasse
durch fußfreundliche helle Platten ersetzen, später noch den Rollra-
sen um das neue Sportgebäude verlegen und so weiter, es gibt genug
zu tun. Wie immer gibt’s ein Mittagessen und gute Stimmung, auf
viele Helfer freut sich die IAS. Ersatz-, bzw. Zusatztermin falls nötig
ist der 13. 04.

Feste Termine:

Seniorentanz
Jeden 2. DIENSTAG tanzt die Seniorentanzgruppe um 15.00 Uhr im
Schulhaus Abtswind. Alle tanzfreudigen Senioren sind herzlich will-
kommen, Leitung: Annemarie Horner, Telefon: (0 93 83) 13 09.

Kirchenchorprobe
Jeden DIENSTAG um 19.30 Uhr im Schulhaus, Leitung: Ursula Zehn-
der, Telefon: (0 93 83) 90 93 36.

Kinder- und Jugendchor Abtswind:
MONTAG um 17.00 Uhr im Schulhaus Abtswind treffen sich alle
singfreudigen Kinder ab 3 Jahre mit Elisabeth, Telefon (01 70)
4 40 97 30 und Bettina.

Chor „Song of Joy“
Jeden DONNERSTAG um 19.30 Uhr im Schulhaus (wir singen mo-
derne Kirchenlieder), Leitung: Ursula Zehnder, Telefon (0 93 83)
90 93 36.

Männergesangverein 1861 Abtswind
Termine nach Plan, Leitung: Ursula Zehnder, Telefon: (0 93 83)
90 93 36.

Posaunenchorprobe:
Jeden MITTWOCH um 20.00 Uhr im Schulhaus, Leitung: Emil
Hanauer, Telefon (0 93 83) 73 07.

Jungschar am MITTWOCH, 18.00 Uhr

Jugendgruppe am DONNERSTAG, 18.00 Uhr

Noch mehr Informationen gibt es im Internet auf:
www.kg-abtswind.de
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Amtsstunden und Telefonnummer des 1. Bürgermeisters
Jochen Kramer (außer Feiertag): DIENSTAG von 07.30 Uhr bis 08.30
Uhr, MITTWOCH von 18.00 bis 19.30 Uhr, DONNERSTAG von
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Telefon-Nr. (Rathaus): (0 93 25) 4 01, Fax (0 93 25) 98 07 89
1. Bürgermeister Privat-Nr. (0 93 25) 62 48
E-mail: gemeinde@castell-gemeinde.de · www.castell-gemeinde.de

Aus der Gemeinderats-Sitzung vom 25. 03. 2019

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
Den großen Besucherandrang führt er auf die Wahl der neuen frän-
kischen Weinkönigin zurück.

Vor Eintritt in die Tagesordnung erteilt der Vorsitzende dem Vorstand
des Weinbauvereins, Herrn Harald Brügel, das Wort.
Herr Brügel bedankt sich für die Hilfe anlässlich der Wahl von Frau
Carolin Meyer zur fränkischen Weinkönigin.
Er sieht dies als Chance für unsere Region.

1.   Haushalt 2019;
     Beschluss der Haushaltssatzung 2019 mit allen Anlagen gem.
     Art. 65 Abs. 1 GO
     Stellenplan und Finanzplan (Anlage)
     1a) Beschluss Stellenplan
     1b) Beschluss Finanzplan
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende die Kämme-
rin der VGem Wiesentheid, Frau Angela Roß.
Er nimmt Bezug auf die mit der Einladung versandten Haushaltsun-
terlagen die er nunmehr detailliert vorstellt und um Fragen zu unkla-
ren Ansätzen bittet.
Zur Erhöhung der VGem-Umlage wird gefragt, warum diese von ehe-
mals 85,– Euro / Einwohner auf nunmehr 145,– Euro angehoben
wird.
Dies wird von 1. Bürgermeister Jochen Kramer mit Umbaumaßnah-
men und zusätzlichem Personal begründet.
Zur allgemeinen Finanzkraft der Gemeinde wird mitgeteilt, dass sich
Castell auf Platz 28 von 31 Landkreisgemeinden befindet.
Es wird eine Erhöhung des Schuldenstandes der Gemeinde durch die
Sanierung der Kläranlage im Jahr 2022 befürchtet.
Zur Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sollte ein Beschluss
gefasst werden, der sich allerdings auf das Investitionsprogramm des
Jahres 2020 auswirken würde.
Trotz einer Entnahme von 260.000,– Euro verbleiben noch Rücklagen
von 500.000,– Euro.
Ergänzend zu den Planungskosten für die Überarbeitung des Flächen-
nutzungsplanes teilt der Vorsitzende mit, erste Entwürfe hierzu in den
anstehenden Bürgerversammlungen vorstellen zu wollen.
Zur angeregten Reinigung der Photovoltaikanlage wird mitgeteilt,
dass diese bereits durchgeführt wurde.
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, leitet der Vorsit-
zende zur Abstimmung über.

Der Gemeinderat genehmigt den vorgelegten Haushaltsplan mit der
Finanzplanung 2019 – 2022, sowie den Stellenplan 2019.
Sodann verliest der Vorsitzende die genehmigte Haushaltssatzung.

2.   Verschiedenes

a)   Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs
Der Vorsitzende nimmt hierzu Bezug auf den entsprechenden Ansatz
des Haushaltsplanes und verliest ein Schreiben des Feuerwehrkom-
mandanten, wonach beantragt wird, die geplante Neuanschaffung
aus technischen Gründen um ein Jahr vorzuziehen.
Da das bestehende Fahrzeug mittlerweile 27 Jahre alt ist, erscheint
eine Ersatzbeschaffung grundsätzlich angeraten.

Amtliches aus Castell
Eine Bestellung im laufenden Jahr wird empfohlen, da sich die Ab-
gasvorschriften ab 2020 verschärfen.
Hierzu wird mit einem Zuschuss der Regierung von 87.000,– Euro
gerechnet.
Aus Sicht des Vorsitzenden wäre dies vertretbar, da hierdurch Über-
schneidungen mit der Kläranlagenfinanzierung vermieden werden
können.
Zum Ablauf des Verfahrens wird mitgeteilt, dass nach Bewilligung
des genannten Zuschusses ein entsprechendes Ausschreibungsver-
fahren durchgeführt werden muss.
Bei einer Bestellung noch im Jahr 2019 würde die Lieferung und Be-
zahlung im Jahr 2020 erfolgen.
Vom 2. Bürgermeister wird bei einer gemeinsamen Beschaffung mit
anderen Gemeinden ein Einsparpotential von bis zu 10% vermutet.
Ob dies durchführbar ist, hängt davon ab, ob die Fahrzeuge unter-
schiedliche Ausstattungen benötigen.
Der Gemeinderat beschließt, nach Vorliegen eines entsprechenden
Zuschussbescheides, ein Ausschreibungsverfahren zur Neuanschaf-
fung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 10 durchzuführen, um eine Be-
stellung noch im Jahr 2019 in die Wege leiten zu können.

b)   Bürgerversammlungen
Es wird nochmals auf die bevorstehenden Bürgerversammlungen hin-
gewiesen.
Hierzu wird an folgende Termine erinnert:
– 8. April um 19.30 Uhr in Greuth
– 9. April um 19.30 Uhr in Wüstenfelden
– 11. April um 19.30 Uhr in Castell
Die genannten Termine werden zur Kenntnis genommen.

c)   Erdverkabelung einer Freileitung im OT Wüstenfelden
Zu dieser Maßnahme fand ein Termin zur Baueinweisung statt.
Die betroffenen Grundstücksbesitzer wurden separat benachrichtigt.

d)   Integrales Hochwasserschutzkonzept
Hierzu hat eine Neuberechnung der erforderlichen Rückhalteflächen
stattgefunden.
Anhand von Planunterlagen wird die neue Situation vorgestellt.
Durch die geänderten Werte kann auf das Becken östlich von Greuth
verzichtet werden.
Die drei Becken südlich von Castell fallen durch die Neuberechnung
kleiner aus als bisher.
Der Gemeinderat nimmt die geänderte Planung zur Kenntnis.

3.   Wünsche und Anträge öffentlich

a)   Gräben im OT Greuth
Für den Ortsteil Greuth wird das Putzen von Gräben und Durchlässen
beantragt.
Der Vorsitzende bittet um eine Zusammenstellung der betroffenen
Gräben.

b)   Bushäuschen in Castell
Am neu errichteten Bushäuschen in Castell wird die Montage eines
Mülleimers beantragt.
Der beantragte Mülleimer und eine neue Bank wurden bereits gelie-
fert, aber noch nicht montiert.
Dies soll in der nächsten Zeit erfolgen.

4.   Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
Hierzu sind keine Bekanntgaben zu machen.

5.   Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der vergangenen 
     Sitzung
Die Niederschrift der letzten Sitzung wird genehmigt.
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Vereins-Nachrichten aus Castell

TSV Castell

Abteilung Fussball

Spiele

SONNTAG, 07. 04. 2019, in Grettstadt:
13.00 Uhr: TSV Grettstadt II – SG Castell-Wiesenbronn II
15.00 Uhr: TSV Grettstadt – SG Castell-Wiesenbronn

Feldgeschworene Castell

Flurgang Frühjahr 2019
Die Feldgeschworenen gehen ab dem 13. 04. 2019 ins Feld. Die
Grundstücksbesitzer bzw. Pächter werden gebeten, die Grenzsteine
freizulegen. Wer Grenzsteine zu setzen oder zu richten hat, möge
dies bei Christian Frieß melden. Aus gegebenen Anlass wird auf Art.
9 des Abmarkungsgesetzes hingewiesen. „Die Eigentümer und die
Nutzungsberechtigten von Grundstücken haben dafür zu sorgen, dass
die nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach früheren Vor-
schriften ange- brachten Grenzzeichen erhalten und erkennbar blei-
ben. Der Verlust oder die Beschädigung von Grenzzeichen sind der
Gemeinde oder dem Obmann der Feldgeschworenen anzuzeigen.“

Christian Frieß, Obmann

Feldgeschworene Greuth

Feldgang Frühjahr 2019
Die Feldgeschworenen aus Greuth gehen ab dem 08. 04. 2019 ins
Feld. Die Grundstücksbesitzer bzw. Pächter werden gebeten, die
Grenzsteine freizulegen. Wer Grenzsteine zu richten oder zu setzen
hat, möge dies bei Heinrich Brügel oder Hans Meyer melden.

Heinrich Brügel, Obmann

Kindergarten Castell

Information vom Kindergarten Castell

Liebe Eltern,
wenn Sie Ihr Kind im Kindergarten Castell für das neue Kindergar-
tenjahr ab 1. September 2019 anmelden möchten, dann ist das an
folgenden Tagen möglich:
MONTAG, den 08. 04. 2019 von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder
DIENSTAG, den 09. 04. 2019 von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr.

Ihr Kindergartenteam

Steigerwaldklub und Heimatverein Castell

An die Mitglieder des Steigerwaldklubs und des Heimatvereins Cas-
tell
Am 01. 05. 2019 unternimmt der Steigerwaldklub  und der Heimat-
verein wieder den traditionellen Maiausflug. Als Reiseziel hat der
Wanderwart Horst Hoffmann die Kleinstadt Schwabach ausgewählt
und organisiert.
Die Abfahrt mit dem Bus des Reiseunternehmens Dietmar Zimmer-
mann aus Kitzingen ist pünktlich um 09.00 Uhr am Infopavillion
beim Gasthaus Schwan. Die Kosten für die Busfahrt und die Stadt-
führung werden wieder je zur Hälfte des Heimatvereins und dem
Steigerwaldklubs Castell übernommen.

Das Programm sieht wie folgt aus:
Abfahrt ist um 09.00 Uhr in Castell Infopavillion
Ankunft in Schwabach wird um 10.30 Uhr sein
anschließend folgt eine Stadtführung, Dauer etwa 1.5 Stunden

Mittagessen im Restaurant Goldner Stern, 12.00 bis 14.00 Uhr
Besuch des Museums mit Goldschlägervorfühung bis 15.30 Uhr
Freie Zeit zum Kaffeetrinken
Abfahrt von Schwabach nach Castell ist dann um 17.00 Uhr
Ankunft in Castell ist etwa um 18.30 Uhr.

Einkehr zur abendlichen Brotzeit im Gasthaus Zur Schwane, wer
noch mitmachen will wird im Bus abgefragt.
Da der Omnibus erfahrungsgemäß recht bald besetzt sein wird bitten
wir um umgehende Anmeldung bei folgenden Personen:
Gudrun Hofstetter, 1. Vorsitzende, Tel. (0 93 25) 13 20
Horst Hoffmann, Wanderwart, Tel. (0 93 83) 64 01
Klaus Wanninger, Schriftführer a.D

Es ergeht hiermit recht herzliche Einladung an alle Mitglieder des
Steigerwaldklubs und des Heimatvereins und deren Angehörige (Ehe-
gatte/ Ehegattin und Kinder).

Horst Hoffmann, Wanderwart
Klaus Wanninger, Schriftführer i.V.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Castell

kinderleicht & segensreich- Kirche für DICH
Herzliche Einladung  zum „kinderleicht & segensreich“-Gottesdienst
am SONNTAG, 07. 04. 2019 um 09.30 Uhr im Gemeindehaus Cas-
tell.
Unsere Präparandinnen und Präparand werden in diesem Gottes-
dienst zum Abendmahl zugelassen und werden es das erste Mal mit
uns feiern. Es wäre schön, wenn viele dabei sein können. 
Besonders seid auch ihr Kinder eingeladen! Während der Predigt
dürft ihr mit einigen Großen rausgehen und macht euer eigenes Pro-
gramm und beim Abendmahl wird jeder von euch gesegnet.
ALLE sind eingeladen – wir freuen uns auf DICH! 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es bei Kaffee und Tee noch
Zeit für nette Gespräche.

Ausflug nach Erfurt am 11. 05. 2019 – Preise reduziert!!
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 28. 03. 2019 neue, re-
duzierte Preise für den Gemeindeausflug am 11. 05. 2019 beschlos-
sen: Erwachsene: 25,– €; Kinder und Schüler: 10,– €
Im Preis enthalten: Busfahrt, Eintritt und Führung im Augustinerklos-
ter; Stadtführung in Erfurt.
Ablauf: Abfahrt 07.00 Uhr aus Castell nach Erfurt; Stadtführung und
Besuch des Augustinerklosters und Erfurter Doms; Fahrt nach Stot-
ternheim; Ankunft in Castell um ca. 21.00 Uhr.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro an, Tel. (0 93 25) 9 79 70;
Mailadresse: dekanat.castell@elkb.de



6

Amtsstunden und Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters
Gerhard Ackermann: DIENSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr,
DONNERSTAG von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tel.-Nr. (Rathaus): (0 93 83) 9 99 71, Tel. (privat): (0 93 83) 17 65.
Mail: buergermeister@ruedenhausen.de.

Beitragssatzung für die Verbesserung/Erneuerung
der Wasserversorgungseinrichtung
des Marktes Rüdenhausen

(Textfassung Stand 01.04.2019, keine Änderungen)

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt
Rüdenhausen folgende Beitragssatzung zur Verbesserung/Erneuerung
der Wasserversorgungseinrichtung:

§ 1 Beitragserhebung
Der Markt Rüdenhausen erhebt einen Beitrag zur Deckung seines
Aufwandes für die Verbesserung/Erneuerung der Wasserversorgungs-
einrichtung durch folgende Maßnahmen:

Erneuerung der Wasserleitung des Marktes Rüdenhausen in den Stra-
ßen bzw. Teilen der Straßen „Am Sportplatz, Durchfahrt bei der Feu-
erwehr, Jahnstraße, Lerchenstraße, Paul-Gerhardt-Platz, Bachstraße,
Hindenburgstraße, Marktstraße zur Schlossstraße, Schlossstraße,
Marktstraße, Raiffeisenstraße und Schirnbachstraße“ mit Austausch
der vorhandenen PVC- und Graugussleitungen durch PE-Rohre und
teilweise Aufdimensionierung der Leitungsquerschnitte. Die vorhan-
denen Rohrdimensionen DN 80 und DN 125 werden auf DN 100
und DN 150 erhöht um die Durchflussleistung zu verbessern und
Reibungsverluste zu verringern. Die Jahnstraße und die Straße „Am
Sportplatz“ werden zu einem DN 100-Ring verbunden, um eine
Druckerhöhung zu erreichen. Die Gesamtlänge der zu sanierenden
Leitungen beträgt ca. 2.900 Meter. Im Einzelnen gliedert sich die
Maßnahme wie folgt:

Bestand                                            Neu Planunterlagen

                                                                                    Blatt Nr. 1
Straße                            Material   DN       Material    DN              Länge = m
Am Sportplatz                GG          80         PE             100             114,12
Feuerwehr-Durchfahrt                                PE             110             105,51
Jahnstraße                      GG          150       PE             150             126,72
Jahnstraße                      GG          125       PE             150             102,50
Jahnstraße                      GG          150       PE             150             55,71
Jahnstraße                      GG          150       PE             150             49,06
Lerchenstraße                GG          80         PE             100             57,26
Paul-Gerhardt-Platz        GG          80         PE             100             52,44
Paul-Gerhardt-Platz        GG          80         PE             100             1,38

                                                                                   Länge = 704,70

                                                                                    Blatt Nr. 2
Straße                            Material   DN       Material    DN              Länge = m
Bachstraße                     GG          80         PE             100             128,66
Hindenburgstraße          GG          80         PE             100             106,80
Hindenburgstraße          GG          100       PE             100             84,64
Hindenburgstraße          GG          100       PE             100             48,57
Marktstraße                    GG          80         PE             100             95,14
zur Schloßstraße
Schloßstraße                  PVC         150       PE             150             136,00
Schloßstraße                  PVC         150       PE             150             69,93
Schloßstraße                  ??             ??                                              61,37
Schloßstraße                  PVC        150       PE             150             28,72
Schloßstraße                  PVC         150       PE             150             26,39

                                                                                   Länge = 786,22

Amtliches aus Rüdenhausen

                                                                                    Blatt Nr. 3
Straße                            Material   DN       Material    DN              Länge = m
Marktstraße                    GG          80         PE             150             164,05
Marktstraße                    PVC         150       PE             150             90,26
Marktstraße                    GG          80         PE             100             78,47
Marktstraße                    GG          125       PE             150             76,53
Marktstraße                    PVC         80         PE             150             63,60
Marktstraße                    GG          150       PE             150             8,00
Marktstraße                    GG          80         PE             100             6,64
Marktstraße (bei)            GG          80         PE             150             96,47
Marktstraße (bei)            PVC         80         PE             150             89,54
Raiffeisenstraße              GG          80         PE             100             169,87
Raiffeisenstraße              GG          100       PE             100             157,35
Raiffeisenstraße              GG          100       PE             100             157,35
Raiffeisenstraße              GG          100       PE             150             28,66
Raiffeisenstraße              GG          100       PE             150             28,01
Raiffeisenstraße              GG          80         PE             100             23,43
Schirnbachstraße           PVC         150       PE             150             141,65

                                                                                   Länge = 1.379,88

Gesamtlänge = 704,70 m + 786,22 m + 1.379,88 m = 2.870,80 m

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht
oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs-/Erneue-
rungsmaßnahmen tatsächlich beendet sind. Wenn der in Satz 1 ge-
nannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.
(2) Auf die Beitragsschuld können Vorauszahlungen erhoben werden,
sobald mit der Ausführung der Maßnahme begonnen wird.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m²
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten
– bei bebauten Grundstücken auf das 6-fache der beitragspflichtigen
Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m²,
– bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m²
begrenzt.
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in
allen Geschossen zu ermitteln. Kellerge-schosse werden mit der vol-
len Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen,
soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss
an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Was-
seranschluss haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausra-
gen.
(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige
oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i.
S. d. Satzes 1, Alternative 1.
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§ 6 Beitragssatz
(1) Der durch Verbesserungsbeiträge abzudeckende Aufwand in Höhe
von 75 v.H. des verbesserungsbeitragsfähigen Investitionsaufwands
wird auf 1.020.000 € netto geschätzt und nach der Summe der
Grundstücksflächen und Geschossflächen umgelegt.
(2) Da der Aufwand nach Absatz 1 noch nicht endgültig feststeht, wird
gemäß Art. 5 Abs. 4 KAG in Abweisung von Art. 2 Abs. 1 KAG davon
abgesehen, den endgültigen Beitrag festzusetzen.
(3) Der vorläufige Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche 0,70 €
b) pro m² Geschossfläche 4,93 €.
(4) Der endgültige Beitragssatz pro Quadratmeter Grundstücksfläche
und Geschossfläche wird nach Feststellbarkeit des Aufwandes festge-
legt.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 Pflichten der Beitragsschuldner
Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, dem Markt Rüdenhausen für
die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu
melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu ertei-
len.

§ 9 Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen
Höhe erhoben.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 22.04.2019 in Kraft.

Ackermann, 1. Bürgermeister

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung des Marktes Rüdenhausen (BGS/WAS)

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt
der Markt Rüdenhausen durch Beschluss des Marktgemeinderates
vom 01.04.2019 folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Der Markt Rüdenhausen erhebt zur Deckung seines Aufwandes für
die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht
oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld, Übergangsregelung
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen
Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche
– Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitrags-
tatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.
(3) Es gilt folgende Übergangsregelung:
a) Alle unter vorangegangenem Satzungsrecht verwirklichten Beitrags-
tatbestände werden als abgeschlossen betrachtet.
b) Für den Nacherhebungsfall gilt folgendes:
i) Bei bebauten Grundstücken werden im Nacherhebungsfall alle bei-

tragspflichtigen Geschossflächen, die beim Aufmaß zum Stichtag
01.01.2019 festgestellt wurden, als abgegolten zugrunde gelegt.
ii) Bei unbebauten Grundstücken wird im Nacherhebungsfall ein
Viertel der Grundstücksfläche als abgegoltene Geschossfläche zu-
grunde gelegt.
iii) Sollten sich im Einzelfall, insbesondere in den Fällen vorstehend
i) oder ii) eine unbillige Härte ergeben, ist dieser durch Beschluss des
Marktgemeinderates einer angemessenen Lösung zuzuführen.
c) Im Übrigen bleibt es bei der Anwendung dieser Satzung.
d) Die Wirksamkeit dieser BGS/WAS ist auch für den Fall einer et-
waigen Unwirksamkeit dieser Übergangsregelung gewollt.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoss-
fläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige
Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.000 m²
Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten
– bei bebauten Grundstücken auf das 6-fache der beitragspflichtigen
Geschossfläche, mindestens jedoch 2.000 m²,
– bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m²
begrenzt.
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in
allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschosse werden mit der vollen
Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, so-
weit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile,
die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht
angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasser-
anschluss haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.
(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige
oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung
im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i.
S. d. Satzes 1, Alternative 1.
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich
dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere,
– im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen
Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge geleistet worden
sind,
– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für
die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche Grund-
stücksfläche,
– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäu-
des oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der
Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit ent-
fallen.
(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird
der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschoss-
flächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen
neu berechnet. Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegen-
überstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berech-
nung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.
(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, jedoch
weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil für den Grund-
stücksanschluss im öffentlichen Straßengrund geleistet worden ist,
wird im Fall einer nachträglichen Bebauung für die bereits veranlag-
ten Grundstücks- und Geschossflächen ein zusätzlicher Beitrag ent-
sprechend der in § 6 Abs. 3 bestimmten Abstufung erhoben.
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§ 6 Beitragssatz
Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche 1,09 €
b) pro m² Geschossfläche 6,95 €.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Er-
neuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die Un-
terhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS ist mit
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tat-
sächlichen Höhe zu erstatten.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte)
sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 9 Gebührenerhebung
Der Markt Rüdenhausen erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§
10).

§ 9a Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder der
Nenngröße der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich
auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwas-
serzähler im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden
Hauptwasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die
mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern
mit Dauerdurchfluss

bis             4 m³/h                27,00 €/Jahr
bis             10 m³/h                28,50 €/Jahr
bis             16 m³/h                31,60 €/Jahr
bis             25 m³/h                46,50 €/Jahr
über          25 m³/h                143,00 €/Jahr.

(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern
mit Nenngröße

bis             5 m³/h                27,00 €/Jahr
bis             10 m³/h                28,50 €/Jahr
bis             20 m³/h                31,60 €/Jahr
bis             30 m³/h                46,50 €/Jahr
über          30 m³/h                143,00 €/Jahr.

§ 10 Verbrauchsgebühr
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasser-
versorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die Ge-
bühr beträgt 1,86 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.
Er ist durch den Markt Rüdenhausen zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermög-
licht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler
den wirklichen Wasserverbrauchnicht angibt.

(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,86 € pro Kubikmeter
entnommenen Wassers.

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeit-
punkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die Ge-
meinde teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im
Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 12 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung
des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-
über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festge-
setzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. dem
Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Ver-
brauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides fällig.
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum Jahresbeginn, zum 15. Mai,
15. August und 15. November jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe
eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt
eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Markt Rüdenhausen
die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtver-
brauches fest.

§ 14 Mehrwertsteuer
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird
die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen –
auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Aus-
kunft zu erteilen.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt am 13.04.2019 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04. September 1980 außer Kraft.

Ackermann, 1. Bürgermeister

SONNTAG, 07. 04. 2019
17.30 Uhr Passionskonzert mit Kantorei Gnadenkirche, Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde

DONNERSTAG, 18. 04. 2019
19.00 Uhr Gottesdienst mit hlg. Abendmahl, Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde

FREITAG, 19. 04. 2019 – Karfreitag
10.15 Uhr Gottesdienst mit Beichte und hlg. Abendmahl, Ev.-Luth.
Kirchengemeinde
15. 00 Uhr Andacht, Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Termine in Rüdenhausen
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keine amtlichen

Mitteilungen aus Wiesentheid

Verkehrsbeschränkungen anlässlich
des Frühlingsmarktes am 14. 04. 2019

Am 14. 04. 2019 findet der Frühlingsmarkt in Wiesentheid statt. Für
diesen wird die Erweinstraße, Frommgasse, Eichgasse und der Mari-
enplatz für den Verkehr gesperrt. Aus sicherheitsrechtlichen Gründen
– Zufahrt von Rettungsfahrzeugen und Feuerwehr – ist das Park- und
Halteverbot unbedingt einzuhalten.
Fahrer die ihr Fahrzeug widerrechtlich abstellen, werden kosten-
pflichtig abgeschleppt. 

Barockes Wiesentheid

Volkskundliche Ausstellung „Bildstöcke unserer Heimat“
13. bis 28. 04. 2019 Historisches Pfarrhaus Wiesentheid,
Schlossplatz 2

Feierliche Eröffnung: SAMSTAG, 13. 04. 2019, 17.00 Uhr

Öffnungszeiten:
SONNTAG, 14. 04. 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr
SONNTAG, 21. 04. 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr
MONTAG, 22. 04. 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr
SONNTAG, 28. 04. 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt: frei

Im Rahmen von kirchengeschichtlichen/ volkskundlichen Projekt-
und Wissenschafts-Seminaren im Fach Katholische Religionslehre in-
ventarisierten und analysierten Schülerinnen und Schüler des Gym-
nasiums Steigerwald- Landschulheim Wiesentheid unter Leitung von
OStR Pohl und OStR Behr die Bildstöcke der nahen Umgebung:
Junge, begeisterte Menschen und alte, schützenswerte Steine – ein
hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft. Die Ausstellung gibt Einbli-
cke in die Arbeit.

SONNTAG, 14. 04. 2019 15.00 Uhr Treffpunkt vor der St. Mauriti-
uskirche, Schlossplatz 4
Öffentliche Kirchenführung in der St. Mauritiuskirche
„Da berühren sich Himmel und Erd“ mit Anke Ruppert, M.A.
Eintritt 3,– €

Carl-Stumpf-Bibliothek im Historischen Pfarrhaus
in Wiesentheid, Schlossplatz 2

Unsere Öffnungszeiten:
Die Carl-Stumpf-Bibliothek ist zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
MONTAG, MITTWOCH und DONNERSTAG: 15.30 bis 17.30 Uhr;
Das Ausleihen ist gebührenfrei. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Telefon (0 93 83) 99 40 71.

Amtliches aus Wiesentheid

Informationen aus Wiesentheid

SAMSTAG, 20. 04. 2019 – Osternacht
20.00 Uhr Gottesdienst, anschl. Osterfeuer, Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde

SONNTAG, 21. 04. 2019 – Ostersonntag
10.15 Uhr Gottesdienst mit hlg. Abendmahl, Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde
19.00 Uhr Osterschießen Schützengilde (Schießen bis 20.00 Uhr),
Schützenhaus

MONTAG, 22. 04. 2019 – Ostermontag
13.30 Uhr Osterwanderung Heimatverein, Joh.-Fr.-Gärtchen
18.00 Uhr „Fränkisches Weinkabarett – Weine so weiblich“ mit Silvia
Kirchhof und Helga Bachner, Weinkeller am Schloß

DONNERSTAG, 25. 04. 2019
20.00 Uhr Bürgerversammlung Markt Rüdenhausen, Rathaussaal

SAMSTAG, 27. 04. 2019
19.30 Uhr Generalversammlung Heimatverein, Gasthaus Lehner

SONNTAG, 28. 04. 2019
10.00 Uhr Konfirmation Rüdenhausen Ev.-Luth. Kirchengemeinde

DIENSTAG, 30. 04. 2019
18.30 Uhr Maibaumaufstellung Burschenschaft, Kirchplatz

Feste Termine:

VdK: Jeden 1. Montag im Monat um 16.00 Uhr im Gasthof Lehner:
Kaffeenachmittag;

Soldatenkameradschaft: Letzter Freitag im Monat Stammtisch im
Weinkeller am Schloß;

Osteoporose: Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr Funktionstrai-
ning mit Physiotherapeut in der Turnhalle;

Weinkeller am Schloß: Jeden Freitag ab 19.00 Uhr geöffnet;

Seniorennachmittag: jeden 3. DONNERSTAG im Monat.

Singverein: Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr Chorprobe im Paul-Ger-
hardt-Haus;

Posaunenchor: Jeden Dienstag um 20.00 Uhr Probe im Paul-Ger-
hardt-Haus;

Ehem. Posaunenchorbläser/-innen: Freitag 18.00 bis 19.00 Uhr Probe
im Paul-Gerhardt-Haus;

Wengertsmusikanten: Jeden Montag um 20.00 Uhr Probe im Paul-
Gerhardt-Haus.

Frauenstammtisch: Kellerasseln, jeden 2. Freitag im Monat um 19.00
Uhr im Weinkeller am Schloß.

Nordic-Walking: Jeden Montag ab 15.00 Uhr, Treffpunkt Turnhalle.

Bodyworkout: Jeden Montag von 19.00 bis 20.00 Uhr, entfällt in den
Ferien.

Männergymnastik: Jeden Montag ab 20.00 Uhr in der Turnhalle.

Kinderturnen: Jeden Dienstag (ausser in den Ferien), 16.00 bis 17.00
Uhr in der Turnhalle.
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Ferienbetreuungsangebot 2019 in Wiesentheid

Die Marktgemeinde Wiesentheid bietet in den Osterferien, den
Pfingstferien, an 3 Wochen in den Sommerferien und auch in den
Herbstferien eine Ferienbetreuung für Kinder von berufstätigen Eltern
an.

Die Ferienbetreuung findet definitiv in den folgenden Wochen statt:

Osterferien 15. - 18. 04. 2019 /23. -26. 04. 2019
Pfingstferien 11. - 14. 06. 2019 / 17. - 19. + 21. 06. 2019
Sommerferien 19. - 23. 08. 2019 / 26. - 30. 08. 2019

Die Sommerferienwoche vom 12. - 16. 08. 2019 hat die Mindestzahl
von 10 Anmeldungen nicht erreicht und kann deswegen nicht statt-
finden. STATTDESSEN bieten wir eine Ferienbetreuung in der letzten
Sommerferienwoche vom 02. - 06. 09. 2019 an.

Bei Interesse oder Bedarf können Familien Ihre Kinder für die Som-
merferienbetreuung vom 02. - 06. 09. 2019 bis zum 31. 05. 2019
ANMELDEN!!!

Lediglich für die Herbstferien ist die Anmeldung offen und bis den
30. 09. 2019 möglich.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare zur Ferienbetreuung
2019 stehen zum Download unter www.wiesentheid.de bereit. Das
Anmeldungsformular kann persönlich im Rathaus abgegeben oder
unterschrieben und gescannt an folgende E-Mail geschickt werden:
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de
Eine Bestätigung Ihrer Anmeldung bekommen Sie per Mail nach Be-
endigung des Anmeldefrist. Bitte hierfür eine E-Mail-Adresse im An-
meldeformular angeben!

Ansprechpartnerin:
Eva Virué, Telefon (0 93 83) 97 35-38
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

Familienstützpunkt Wiesentheid

Das neue Programm vom Familienstützpunkt für das 1. Halbjahr
2019 ist jetzt da!
Online unter www.kitzingen.de/familie
Oder im Rathaus Wiesentheid als Flyer zum Mitnehmen!

Angebote für Eltern und Kinder

„Offener Eltern-Kind-Treff“ Ein Angebot für Eltern mit Kindern von
0-3 Jahren. Informationen und Austausch für Eltern, Musik und Spie-
len für Kinder. Nächstes Treffen am 11. 04. 2019 mit Osterfrühstück!
Immer Donnerstags außerhalb der Schulferien von 10.00 bis 11.30
Uhr in der Musikschule. Ohne Anmeldung.

Musikgarten (Kurs 2/2019):Angebot für Eltern mit Kindern zwischen
6-18 Monate mit Ute Höfner, 10 Termine, 48,– € pro Eltern-Kind Paar,
gemeinsam Singen, Tanzen und Musizieren. Bei der Anmeldung bitte
die gewünschte Gruppe bzw. Uhrzeit angeben (09.30 bis 10.00 Uhr
oder 10.15 bis 10.45 Uhr).
Start am DIENSTAG, 30. 04. 2019, in Musikschule Wiesentheid.

Anmeldungen an:
familienstuetzpunkt@wiesentheid.de

„Spiel und Bewegung für die Kleinsten“ Zusammen mit ihrem Baby
erleben, wie es durch die verschiedenen Bewegungen aktiviert wer-
den kann, mit praxisnahen Umsetzungen im Alltag. Mit Claudia Dörr,
Heilerzieherin und PEKIP-Gruppenleiterin, Angebot für Eltern mit
Kindern im ersten Lebensjahr, bitte Babydecke mitbringen. Unkos-
tenbeitrag 3,– Euro.
FREITAG, 05. 04. 2019 von 15.00 bis 17.00 Uhr, in der Musikschule
Wiesentheid.

Anmeldung an:
www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung/familie

Jugendtreff Häng up

Öffnungszeiten

Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre:
MONTAG – MITTWOCH:   15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
DONNERSTAG:                   15.00 Uhr bis 19.30 Uhr
FREITAG:                             15.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Für Kinder von 8 bis 11 Jahre:
FREITAG:                             13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Öffnungs- und Schließzeiten in den Ferien werden rechtzeitig vor Fe-
rienbeginn bekannt gegeben. 

Kontakt
TELEFON:       (0 93 83) 9 09 98 76
MOBIL:            (01 51) 61 63 15 15
E-MAIL:            jugendtreff@wiesentheid.de
Homepage:      www.wiesentheid.de
Soziale Medien
FACEBOOK:    offener Jugendtreff Wiesentheid
INSTAGRAM:   juz_whd

Aktionen im April

Für Kids von 8 bis 11 Jahre:
FREITAG, 12.04.2019: Ostersuche auf dem Mehrgenerationenplatz
um 13.30 Uhr

Für Teenies von 12 bis 18 Jahre:
FREITAG, 12. 04. 2019: Ostersuche auf dem Mehrgenerationenplatz
um 15.30 Uhr

DONNERSTAG, 25. 04. 2019: DJ-Workshop mit DJ „This Is Nuts“
Beginn: 16.00 Uhr, Ende: ca. 18:00 Uhr
Anmeldeschluss: 18. 04. 2019
Anmeldung vor Ort im Häng up möglich oder über WhatsApp
(01 51) 61 63 15 15
Achtung: Eingeschränkter, offener Betrieb!

Urlaub im Schwarzwald
Für Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren bieten wir eine Jugend-
freizeit an. Diese findet in den Osterferien vom 15. 04. 2019 bis
18. 04. 2019 statt. In dieser Zeit ist der offene Treff geschlossen!
Es gibt noch einen freien Platz für Kurzentschlossene! Bei Interesse
gerne im Häng up melden. 

Öffnungszeiten in den Osterferien:
MONTAG, 15. 04. 2019 bis DONNERSTAG, 18. 04. 2019 – ge-
schlossen! (wir sind auf Freizeit)

12 bis 18 Jahre: 
Freitag, 19.04.19:                  Karfreitag - geschlossen

MONTAG, 22. 04. 2019:            Ostermontag – geschlossen
DIENSTAG, 23. 04. 2019:          15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
MITTWOCH, 24. 04. 2019:       15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
DONNERSTAG, 25. 04. 2019:    15.00 Uhr bis 19.30 Uhr
FREITAG, 26. 04. 2019:              15.30 Uhr bis 19.30 Uhr

8 bis 11 Jahre:
FREITAG, 26. 04. 2019:              13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Urlaub in Schwarzenbach am Wald
Kinderfreizeit in den Sommerferien!
Programmpunkte: Lamawanderung, Verrücktes Labyrinth, Stollenbe-
gehung uvm.
Wann: 02. 09. 2019 bis 06. 09. 2019
Wer: Kinder von 8 bis 12 Jahren
Anmeldung: bis 25. 07. 2019 im Häng up
Kosten: Kinder aus Wiesentheid u. Ortsteile: 110,– € all inklusive
Kinder aus anderen Gemeinden: 130,– € all inklusive
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Sonnenschein = Grillwetter!
Du sitzt in der schönen Abendsonne, genießt ein kühles Getränk und
neben dir grillt der Grillmeister nicht nur leckere Steaks oder Würst-
chen, sondern auch Fisch oder kocht gar eine Suppe. 
Die Grillkotha auf dem Mehrgenerationenplatz bietet Raum für genau
solche Momente!
Sie kann von allen Wiesentheider Bürgern kostenfrei gemietet wer-
den. Um den Finnischen Grill finden 14 Freunde einen Platz.
Die Terminvergabe ist im Jugendtreff Wiesentheid zu den Öffnungs-
zeiten möglich. 

Freiwillige Feuerwehr Untersambach

Jahreshauptversammlung
Die Freiwilligen Feuerwehr Untersambach möchte Euch gerne am
13. 04. 2019 um 19.00 Uhr im Gemeinschaftshaus Untersambach
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung einladen. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt. Über Euer Kommen freut sich die Vorstand-
schaft.

TAGESORDNUNG der Jahreshauptversammlung am 13. 04. 2019
1.   Begrüßung durch den Vorstand
2.   Totenehrung
3.   Auslegen des Protokolls der Jahresversammlung 2018
4.   Bericht des 1. Vorstands
5.   Bericht des 1. Kommandanten
6.   Bericht des Kassenwarts
7.   Entlastung des Vorstands
8.   Jährliche Abstimmung über den Mitgliedsbeitrag
9.   Wahl des 1. Vorstands, Wahl des 2. Vorstands,
     Wahl des Kassenwarts
10. Ergänzung der Satzung: Persönlichkeitsrecht, Datenschutz
11. Wünsche und Anträge
12. Gemütliches Beisammensein

1. FC Geesdorf

Abteilung Fußball
SONNTAG, 07. 04. 2019 um 15.00 Uhr Landesliga
TSV Unterpleichfeld – 1.FC Geesdorf

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am SAMSTAG, 06. 04. 2019 um 20.00 Uhr findet im Sportheim die
diesjährige Jahreshauptversammlung statt.

Die TAGESORDNUNG lautet:
1.   Begrüßung u. Rückblick
2.   Kassenbericht
3.   Entlastung der Vorstandschaft
4.   Berichte der Abteilungsleiter
5.   Ehrungen
6.   Nachwahl von Beisitzern
7.   Verschiedenes, Wünsche u. Anträge
Hierzu ergeht an alle Mitglieder herzliche Einladung.

Die Vorstandschaft

Gymnasium Steigerwald-Landschulheim
Wiesentheid

Hausrotschwanz, Rotkehlchen und viele Sänger mehr!
Am SONNTAG, 07. 04. 2019 findet im Wiesentheider Schlosspark
ein Frühlingsspaziergang mit vogelkundlichem Schwerpunkt statt.
Geführt werden Sie von Matthias Mann, Biologielehrer am LSH. Treff-
punkt ist am Parkplatz vor dem Schloss in der Kanzleistraße von Wie-
sentheid um 06.00 Uhr früh und wird etwa eine gute Stunde dauern.
Alle Naturinteressierten sind herzlich eingeladen. Fernglas nicht ver-
gessen. Die Veranstaltung entfällt bei Regen. Nähere Informationen
sind erhältlich bei Matthias Mann, Tel. (0 93 83) 74 82.

Steigerwaldklub e. V. – Zweigverein Wiesentheid

April-Wanderung
Sehr herzlich laden wir unsere Mitglieder und Wanderfreunde am
SONNTAG, 07. 04. 2019 zum Wandern ein. Eine Wegstrecke von
ca. 6 km führt uns ab Rüdern zum Breitensee und zurück. Auf ebenen
und gut begehbaren Forstwegen wandernd, können wir nur über die
verheerenden Auswirkungen des Sturmtiefs Fabienne, besonders im
Weiler Rüdern staunen. Aber es gibt auch einen Lichtblick: Neues
Grün erwacht. Wir freuen uns auf Ihre /Eure Teilnahme und kehren
gg. 16.00 Uhr im Jagdhaus Ilmbach ein. Treffpukt: Marienplatz mit
PKW, Uhrzeit: 14.00 Uhr.

Die Vorstandschaft
Wanderführer Helmut Weikert

Evangelische Kirchengemeinde Wiesentheid

In der Kirche St. Peter und Paul in Rüdenhausen findet am SONN-
TAG, 07. 04. 2019 um 17.30 Uhr ein Konzert zur Passionszeit statt.
Ausführende sind die Kantorei Gnadenkirche Wiesentheid unter der
Leitung von Gabriele Huber, Franz Huber am Klavier und das Saxo-
phon-Ensemble SaxoBaritöne. Die Themenbereiche des knapp ein-
stündigen Konzertabends umfassen Sehnsucht nach Gerechtigkeit,
nach Frieden und nach Erlösung. Es werden u. a. Werke von Felix
Mendelssohn, Lothar Kirchbaum, Hugo Distler und Heinrich Schütz
zu hören sein. Auch die vier Musiker greifen das Thema auf und
haben entsprechende Stücke ausgewählt. So kommen Vertonungen
nach Psalm 103 (Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras) zur Auf-
führung, wie auch „Shalom alejchem“ (Sehnsucht nach Frieden) oder
„Eli, Eli“ (Sehnsucht nach Erlösung).

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

Katholische Kirchengemeinde

Musik in St. Mauritius
Liebe Freunde guter Musik. Nun ist der Plan für die Musik in St. Mau-
ritius für 2019 fertig. Der Start ist am kommenden SONNTAG,
07. 04. 2019 um 10.30 Uhrmit Musik im Gottesdienst - Orgelwerke
zur Passionszeit Werke von J.S. Bach, F. Couperin u.a. Orgel: Chris-
tian Stegmann. Dazu und zu allen weiteren Konzerten laden wir Sie
herzlich ein! Flyer zu den Konzerten2019 liegen ab sofort in der Kir-
che und im Tourismusbüro zur Verteilung bereit!

Für das Konzertvorbereitungsteam Paul Schug

Evangelischer Frauenkreis

Wir laden herzlich zu einem Kreuzweg im Schlosspark von Kirch-
schönbach ein. Bei schlechtem Wetter bleiben wir in Wiesentheid.
Treffpunkt: DONNERSTAG, 11. 04. 2019 um 17.30 Uhr am evange-
lischen Gemeinezentrum.

KDFB Wiesentheid

FREITAG, 05. 04. 2019 14.30 Uhr Freitags-Café in der Fränkischen
Toskana.
Am MONTAG, 08. 04. 2019 ist das Girlandenbinden für den Oster-
brunnen um 14.00 Uhr am Carport neben dem Pfarrhaus. Bitte Gar-
tenschere mitbringen. Wer noch Thuja hat, bitte bei Helga Ruppert,
Tel. 65 70 bis 05. 04. melden.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessierte auch zum
„Abend für mich“ am DIENSTAG, 09. 04. 2019 um 19.00 Uhr im
Pfarrheim-Schankraum. Thema: „Wüsten-Zeiten“ – anschließend ge-
mütliches Beisammensein.
Weiterhin ist am FREITAG, 12. 04. 2019 um 14.00 Uhr das Palmbü-
schelbinden im Pfarrheim-Schankraum. Bitte Gartenschere mitbrin-
gen. Wer dazu noch frisch geschnittenen Buchs hat, bitte dorthin
bringen. Danke. Die Palmbüschel werden am Palmsonntag gegen
eine Spende zugunsten der Pfarrei angeboten.

Vereins-Nachrichten aus Wiesentheid
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Gottesdienstzeiten

FREITAG, 05. 04. 2019
Abtswind          19.00 Uhr  Passionsandacht

SAMSTAG, 06. 04. 2019
Wiesentheid      18.30 Uhr  Abendgottesdienst

SONNTAG, 07. 04. 2019
Wiesentheid      09.00 Uhr  Gottesdienst und Kindergottesdienst
Schwarzach      09.00 Uhr  Gottesdienst
Castell               09.30 Uhr  Gottesdienst „kinderleicht & segensreich“
                                           mit Hl. Abendmahl und Segnung
                                           der Kinder im Gemeindehaus Castell
Kleinlangheim   10.00 Uhr  Gottesdienst, Vorstellung der Konfirmanden
Abtswind          10.15 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Rüdenhausen    10.15 Uhr  Gottesdienst
Rüdenhausen    17.30 Uhr  Passionskonzert der Kantorei Gnadenkir-
                                           che und SaxoBariTöne

MITTWOCH, 10. 04. 2019
Wüstenfelden   19.00 Uhr  Passionsandacht

FREITAG, 12. 04. 2019
Abtswind          19.00 Uhr  Passionsandacht

SAMSTAG, 06. 04. 2019 Samstag der 4. Fastenwoche
re   13.00             Kreuzweg der Frauen (Frauen- und Mütterkreis
                           Schwarzach)
wi  18.30   (WH)  Messfeier für Roswitha Baier + Sabine Ruppert u.
                           Petra Beuerlein best. v. d. Schulkameraden
                           + Brigitte u. Oskar Vogel
rü  18.30   (PP)    Messfeier für Rita Grenz II.
mb 18.30   (PI)     Messfeier für Verst. d. Fam. Lindenthal u. Hahn
re   18.30   (PG)    Messfeier

SONNTAG, 07. 04. 2019 5. Fastensonntag
mü 07.30             Messfeier in der Krypta
st   09.00   (WH)  Messfeier
ne  09.00   (PP)    Messfeier für Babette Lang
rö  09.00   (Gb)    Familiengottesdienst / Wort-Gottes-Feier
so  09.00   (PG)    Messfeier für Agnes Ziegler, Angela, Otto u. Werner
                           Hauck + Adam u. Helene Henke u. Angeh.
                           + Christl Heck II. + Johann, Brunhilde u. Maria
                           Streng + Georg, Magdalena und Benedikt Kraus
                           + Wilhelm u. Beate Then, Bernward u. Irmgard
                           Scharfenberg
sh  09.00   (Gb)    Wort-Gottes-Feier
gh  09.00   (PI)     Messfeier mitgestaltet vom Kreis Mission-Entwick-
                           lung-Frieden für Afra Magg + Antonie Hartmann I.
sw  09.00   (Gb)    Wort-Gottes-Feier
wi  10.30   (PP)    Messfeier, anschl. Fastenessen im Pfarrheim, für
                           Christine Murk + Rosemarie u. Walter Müller
                           + Margarete Austel III. + Katharina Melber + Sie-
                           gried Strobel
ki   10.30   (PI)     Messfeier, gleichzeitig Kinderkirche im Pfarrhaus
                           für Betty Hildmann + Alfed Hildmann + Sr. Emma-
                           nuela u. Sr. Cölestine + Oswald Buhr, Renate u.
                           Josef Mangold u. Fam. Dotzel
gl   10.30   (AU)   Messfeier für Franz Förth, leb. u. verst. Angeh.
                           + Otto Bergmann u. Angeh. + Gretl Rickel u.
                           Angeh. + Mader u. Neuerer + Verst. d. Fam. Mader
                           u. Sperber + Rosamunda Grebner u. verst. Angeh.
                           + Christl u. Rudi Buchmann u. Angeh. + Werner
                           u. Heinrike Günther + Philipp Grebner u. Renate
                           Klein (geb. Grebner)
no  10.30   (LK)    Wort-Gottes-Feier

mü 10.30             Messfeier in der Abteikirche
no  16.00             Pfarreinachmittag im Saal der DIVINO
mü 17.45             Vesper in der Abteikirche
mü 19.00   (MK)   Bußgottesdienst in der Abteikirche

MONTAG, 08. 04. 2019 Montag der 5. Fastenwoche
wi  17.00   (AU)   bis 19.00 Uhr Beichte (Pater aus Münsterschwarzach)
ki   18.30             Kreuzweg
la   18.30             Kreuzweg
jä   19.00   (PG)    Messfeier für Alfred u. Margarete Biegner + Luzia,
                           Amanda u. Josef Schindler
sh  19.00   (PP)    Messfeier gestiftetes Amt

DIENSTAG, 09. 04. 2019 Dienstag der 5. Fastenwoche
wi  08.00             Laudes mit anschl. Frühstück im Benefizium
wi  15.30   (PI)     Messfeier in der Seniorenresidenz
st   18.00   (AU)   bis 18.30 Uhr Beichte (Pater aus Münsterschwarzach)
pr  18.30             Kreuzweg
pr  19.00   (PP)    Messfeier für Anna u. Andreas Reichert + Helmut
                           Wurmbauer
hö  19.00   (PG)    Messfeier für Leonhard u. Berta Wölfling

MITTWOCH, 10. 04. 2019 Mittwoch der 5. Fastenwoche
wi  12.00   (LK)    Andacht (Tagesfahrt Wzbg. Kath. Sonntagsblatt)
st   14.00   (WH)  Kreuzweg, anschl. Vortrag mit Frau Fahrmeier,
                           Seniorenkreis St
no  19.00   (Gb)    Kreuzweg
re   19.00   (PI)     Messfeier

DONNERSTAG, 11. 04. 2019 Hl. Stanislaus
ge  18.30   (Gb)    Kreuzwegandacht
so  18.30             Rosenkranz
sw  18.30             Rosenkranz
un  19.00   (PP)    Messfeier für Barbara Kuhnert III.
so  19.00   (PG)    Messfeier für Alfred, Irmgard u. Alyse Molitor
                           + Franz u. Barbara Weisensee + Fam. Utz u. Angeh.
                           + Anna Henke + Leb. u. Verst. Fam. Helbig u. Feuerbach
sw  19.00             Andacht
     19.30 (Gb)     Gottesdienst von Frauen für Frauen in der Kloster-
                           kapelle in Volkach „auf Ostern hin“

FREITAG, 12. 04. 2019 Freitag der 5. Fastenwoche
wi  08.30   (WH)  Messfeier für Wohltäter d. Benefiziumstiftung
ki   14.00             Bestunde
wi  18.00             Herz-Jesu Rosenkranz-Andacht
un  18.00   (Gb)    Impuls zur Fastenzeit
gh  19.00   (PI)     Messfeier für Emma u. Richard Ruß u. Angehörige

Abkürzungen:
az = Atzhausen, di = Dimbach, dü = Düllstadt, ge = Geesdorf,
gh = Gerlachshausen, gl = Großlangheim, hö = Hörblach, ki = Kirch-
schönbach, kl = Kleinlangheim, la = Laub, mb = Mainbernheim,
mü = Münsterschwarzach, ne = Neuses, no = Nordheim, jä = Järken-
dorf, pr = Prichsenstadt, re = Reupelsdorf, rö = Rödelsee, rü = Rü-
denhausen, sh = Stadtschwarzach, so = Sommerach
st = Stadelschwarzach, sw = Schwarzenau, un = Untersambach,
wi = Wiesentheid

(  ): PG= Pfr. Göttke, PP= Pater Philippus, PI = Pater Isaak, AU = Aus-
hilfe, Gb = Gottesdienstbeauftrage/r, HM = Hermann Menth, LK =
Lorenz Kleinschnitz, KL = Karl Leierseder, IW = Schwester Isabel
Westphalen, SK = Stephan Kleinhenz, UR = Uwe Rebitzer, WH =
Winfried Heid, VS = Verena Sauer;

Pfarrbüro Wiesentheid

Vom 08. bis 18. April 2019 ist das Pfarrbüro Wiesentheid wegen Ur-
laub nicht besetzt. Messbestellungen wieder ab DIENSTAG, 23. 04.
2019. Die Telefonanlagen sind so miteinander verbunden, dass Sie
Montag bis Donnerstag täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr und 12.30
Uhr bis 16.00 Uhr, sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine
Sekretärin erreichen. Für Notfälle außerhalb unserer Öffnungszeiten
haben wir eine Notfallnummer eingerichtet: (0 93 83) 9 02 28 55.
Diese wird von unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Rahmen
einer Rufbereitschaft betreut.

Evangelische Gottesdienste

Katholische Gottesdienste
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Sprechtage und Öffnungszeiten

Bayerisches Rotes Kreuz

Ambulante Pflege des Bayer. Roten Kreuzes
Die Sozialstation des BRK im Kreisverband Kitzingen bietet auch im
Raum Wiesentheid/Prichsenstadt umfassende Dienstleistungen im
Bereich Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft an.
Sie erreichen unser Büro im Seniorenpark Wiesentheid regelmäßig
vormittags unter (0 93 83) 9 03 24 23. Gerne stimmen wir auch ei-
nien Beratungstermin vor Ort ab!

Caritas-Sozialstation

Philipp-Stöhr-Weg 9, 97447 Gerolzhofen
– Häusliche Krankenpflege – Telefon (0 93 82) 60 84 71
Sprechzeiten: MO–FR von 7.00–7.30 Uhr und von 12.30–14.00 Uhr.

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe/Atemstillstand
Landkreis Kitzingen e.V.

Treffen: Jeden 2. DIENSTAG im Monat, Klinik Kitzinger Land, 19.00
Uhr im Gemeinschaftsraum Ebene 1 zu Vorträgen von Ärzten und In-
dustrie, sowie Aufklärung über aktuelle Entwicklung und Kenntnisse
unserer Krankheit bei geselligem Informationsaustausch. Wir sind
Mitglied in der deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin. Info: Udo Laxa, Rüdenhausen, Tel.: (0 93 83) 74 60.
www.schlafapnoe-kt.de

Bundeselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.

Selbsthilfegruppe Rüdenhausen – Funktionstraining f. Osteoporose
– von Ihrem Arzt verordnet, genehmigt v. Ihrer Krankenkasse – oder
als Selbstzahler/in – werden Sie unter speziell geschultem Physiothe-
rapeuten in Bewegung sein, zur speziellen Stärkung der Knochen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Montags 18.00 – 19.00 Uhr, Turn-
halle Rüdenhausen. 
Ansprechpartner: Gruppenleiter Herr Udo Laxa, Sandstr.16, 97355
Rüdenhausen. Tel./Fax: (0 93 83) 74 60.
www.osteoporose-Deutschland.de.

Zeit füreinander e.V.

Nachbarschaftshilfe in Wiesentheid und Umgebung
Kontakt: Irene Hünnerkopf, Telefon (0 93 83) 15 21 und Helma
Schug, Telefon (0 93 83) 25 15 oder bei den Monatstreffen, jeden 3.
MITTWOCH im Monat um 19.30 Uhr in der Musikschule Wiesent-
heid. Wir freuen uns auf jede Art von Mitarbeit und Kontakt.

Sprechstunde der Notarin Dr. Wolf, Volkach: Die nächste Sprech-
stunde findet bei entsprechender Terminvereinbarung unter Telefon
(0 93 81) 80 81-0 am MITTWOCH, 22. 05. 2019 im Rathaus Wie-
sentheid, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr statt.

Kostenlose Annahme durch den Landkreis an den 
Sammelstellen der einzelnen Gemeinden
– Papier und Kartonagen (maximal 1 Kubikmeter pro Monat)
– Elektrische und elektronische Kleingeräte

(in haushaltsüblichen Mengen, keine Bildschirmgeräte)
– Rote Tonne für Druckerpatronen, Tonerkartuschen, ausgediente
Trommeleinheiten von Druckern, Kopierern und Faxgeräten, CD,
DVD, Blu-Ray-Disk, Disketten.
Mobile Sammlung von Sperrabfall: telefonisch anmelden unter Tel.
09321-939427 (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr),
online anmelden: www.veolia-umweltservice.de/sperrmuell-kitzin-
gen. Nach Eingang der Anmeldung dauert es maximal 14 Tage, bis
der Sperrabfall abgeholt wird. Den Abholtermin teilt die Abfuhrfirma
rechtzeitig per Postkarte mit.
Bauschutt: Anlieferung von Kleinmengen bis 120 l kostenfrei bei der
Kreisbauschuttdeponie in Iphofen. Größere Mengen gegen Verrechnung.
Holzige Gartenabfälle:
Ablagerung im Kompostwerk Klosterforst (bis zu 1 Kubikmeter im Jahr
kostenfrei).
Es dürfen keine Gipskartonplatten abgeliefert werden. Diese müssen
in der Kreisbauschuttdeponie in Iphofen abgegeben werden.

Wertstoffsammelstelle Abtswind
Standort Maschinenhalle Abtswind.
Öffnungszeiten: SAMSTAG 10.00 bis 12.00 Uhr.
Häckselplatz in den Weinbergen.
SAMSTAGs von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und dort von 10.00 bis
12.00 Uhr kostenfreie Bauschuttannahme (pro Haushalt 120
Liter/Quartal).
Elektroschrott, Batterien und Tonerkartuschen werden nur noch
SAMSTAG von 10.00 bis 12.00 Uhr am Bauhof angenommen.

Wertstoffsammelstelle Castell
Standort: Bauhof, Greuther Straße 7, Castell.
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
Rasenrückschnitt aus Hausgärten (April–Oktober) an der Kläranlage.
Holzige Gartenabfälle am Häckselplatz Birklinger Straße.
Öffnungszeiten Container: Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr,
(Papier und Pappe/Elektroschrott)

Wertstoffsammelstelle Rüdenhausen
Standort: Bauhof Rüdenhausen
Kostenlose Annahme durch die Gemeinde:
– Grüngut aus Hausgärten
– Metallschrott (in Kleinmengen)
Öffnungszeiten:
DIENSTAG 18.00 bis 19.00 Uhr, SAMSTAG 12.00 bis 14.00 Uhr.

Wertstoffhof Wiesentheid
Vom 07. 03. 2019 bis 30. 11. 2019 gelten folgende Öffnungszeiten:

DIENSTAG von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
DONNERSTAG von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
SAMSTAG von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Es können aus dem Markt Wiesentheid angeliefert werden:
– Papier / Kartonagen, elektrische Kleingeräte / Batterien,
– Glas / Metall, Gehölzschnitt bis zu einer Stärke von max. 10 cm.
Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Die Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt ausschließlich über die Zufahrt
zur Fischzucht Dahms. Das Tor und der Weg zur Kleingartenanlage
dienen nur als Ausfahrt! Um Beachtung wird gebeten.
Die Anlieferung aus anderen Gemeinden und die gewerbliche An-
lieferung ist nicht zulässig, da die Abfuhr der Abfälle bzw. des Grün-
gutes kostenpflichtig ist und von der Gemeinde getragen wird.

Einwurfzeiten für die Container
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, daß aus Grün-
den der Lärmbelästigung werktags nur in der Zeit von 7.00 bis 19.00
Uhr Gegenstände in die Container eingeworfen werden dürfen.
An Sonn- und Feiertagen sind Einwürfe in die Container zu unterlassen!

Wertstoffsammelstellen Sozialdienste
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Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine Not-
fallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, die Sie
ohne Anmeldung aufsuchen können. Die Bereitschaftspraxis befindet
sich in der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
Öffnungszeiten: MONTAG, DIENSTAG, DONNERSTAG 18.00 bis
21.00 Uhr, MITTWOCH, FREITAG 16.00 bis 21.00 Uhr, SAMSTAG,
SONNTAG, FEIERTAG 09.00 bis 21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht auf-
suchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb der Öff-
nungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer
116 117 zu erreichen.
Bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen erreichen
Sie den Rettungsdienst unter Telefon 112.

SA   06. 04.  Marien-Apotheke, Wiesentheid       Tel. 09383/97310
                    Apotheke im Einkaufspark, Volkach  Tel. 09381/8460984
SO   07. 04.  Apotheke am Rathaus, Dettelbach  Tel. 09324/2549
                    Stern-Apotheke, Kitzingen               Tel. 09321/4680
MO 08. 04.  Main-Apotheke, Mainstockheim     Tel. 09321/929430
                    Stadt-Apotheke, Gerolzhofen          Tel. 09382/99880
DI   09. 04.  Brücken-Apotheke, Kitzingen          Tel. 09321/91760
                    Riemenschneider-Apotheke, Volkach Tel. 09381/4100
MI   10. 04.  Stadt-Apotheke, Mainbernheim       Tel. 09323/5075
                    Kronen-Apotheke, Gerolzhofen      Tel. 09382/5963
DO 11. 04.  Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen  Tel. 09321/6446
                    Weingarten-Apotheke, Dettelbach  Tel. 09324/9828810
FR   12. 04.  Falter-Apotheke, Kitzingen              Tel. 09321/4894
                    Franconia-Apotheke, Wiesentheid   Tel. 09383/9096750

Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine Gebühr von
2,50 Euro abverlangt.
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet 24 Stunden
später.

SAMSTAG, 06. 04. 2019 und SONNTAG, 07. 04. 2019
Dr. Anton Müller

Weingartsstraße 21, 96160 Geiselwind, Tel. (0 95 56) 98 10 90.

Öffnungszeiten der VGem Wiesentheid
MONTAG             08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr;
DIENSTAG            08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen;
MITTWOCH         08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr;
DONNERSTAG     08.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr,
Einwohnermeldeamt: zusätzlich 16.00 bis 18.00 Uhr;
FREITAG               08.00 bis 12.00 Uhr, nachmittags geschlossen.
Kommunale Verkehrsüberwachung: MITTWOCH 10.00 bis 12.00 Uhr.
Im BÜRGERSERVICEPORTAL können Sie auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Anträge online stellen: www.vgem-wiesentheid.de

Informationen bei Notfällen und Krisenfällen
Die Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid hält für Notfälle entspre-
chende Facebook- und Twitter-Accounts zur schnellen Information
bereit. Sofern Sie die neuen Medien nutzen empfehlen wir, folgende
Accounts dauerhaft zu abonnieren:
Facebook: Seite „Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid“

https://www.facebook.com/VGemWiesentheid
@VGemWiesentheid

Twitter: Seite „VGem Wiesentheid“
@RathausWHD

Aktuelle Informationen werden zudem auf der Homepage
www.vgem-wiesentheid.de bekannt gegeben.

Telefonische Erreichbarkeit
der VGem Wiesentheid
Vorwahl Wiesentheid: 0 93 83
Amtsblatt 97 35-21
Archivwesen 97 35-29
Bauamt 97 35-26
Bautechnik 97 35-24
Beitragswesen 97 35-25
Bürgermeisteramt 97 35-21
Dorfschätze 97 35-15
Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro 97 35-11
Familienstützpunkt 97 35-38
Finanzverwaltung 97 35-18
Forstamt 97 35-23
Geschäftsleitung / Hauptamt 97 35-22
Gewerbeamt 97 35-16
Kassenwesen 97 35-16
Kommunale Verkehrsüberwachung 97 35-19
Kulturwesen 97 35-14
Ordnungsamt 97 35-22
Personalwesen 97 35-32
Sing- und Musikschule 97 35-30
Sozialwesen 97 35-14
Standesamt 97 35-13
Steuerwesen 97 35-18
Schulverband 97 35-27
Tourismus 97 35-37
Verbandsverwaltung 97 35-27
Vermittlung / Empfang 97 35-0
Telefax 97 35-33

Notruf Polizei/Verkehrsunfall 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Giftnotruf Nürnberg 09 11 / 3 98 24 51
Polizei Kitzingen 0 93 21 / 14 10
Krankenhaus Kitzingen 0 93 21 / 70 40
Krankenhaus Gerolzhofen 0 93 82 / 60 11
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Notfallbereitschaft Bauhof Wiesentheid 01 75 / 2 28 40 94
Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 01 60 / 99 22 21 23

Terminvereinbarungen im Rathaus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Team unserer Geschäftsstelle ist gerne für Sie da und unterstützt
Sie in allen Angelegenheiten. Unsere Mitarbeiter*innen nehmen oft
auch Außendiensttermine wahr oder befinden sich in längeren Ge-
sprächen mit Bürger*innen. Um Sie mit Ihren Anliegen optimal und
ohne Wartezeiten betreuen zu können bitten wir um die Beachtung
folgender Hinweise:
– Das Bürgerbüro, den Empfang mit der Poststelle und das Tourismus-
büro können Sie jederzeit auch ohne Termin zu unseren Öffnungs-
zeiten aufsuchen. Dort werden die Anliegen nach der Reihenfolge
des Eingangs bearbeitet.
– In der Finanzverwaltung und im Bauamt ist zu unseren Öffnungs-
zeiten immer ein Ansprechpartner für Sie verfügbar. Wir empfehlen
Ihnen jedoch eine vorherige Terminvereinbarung. So haben Sie die
Gewissheit, dass der zuständige Sachbearbeiter auch im Haus ist und
sich ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen kann.
– In den übrigen Ämtern (Standesamt, Bürgermeisteramt, Verbands-
verwaltung, Hauptamt mit Personalamt und Archiv) ist eine Termin-
vereinbarung immer zwingend erforderlich. 
Wussten Sie schon? Unsere Mitarbeiter*innen vereinbaren mit Ihnen
nach Absprache auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten. Und:
viele Behördengänge können Sie mittlerweile online über unser Bür-
gerserviceportal (www.vgem-wiesentheid.de) bequem von zu Hause
erledigen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Zahnärztlicher Notfalldienst

Wichtige Rufnummern



15

PHILIPP HAUPT

Büro/Laden/Geschäftsräume
in Wiesentheid,

Bahnhofstr. 34, ab 1. August 2019 zu vermieten.
Gesamtfläche 110 qm, Bürofläche 100 qm.
Behindertengerechter Eingang.
Bei Interesse Telefon unter (0 93 83) 4 06.
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Veranstaltung                    Datum                          Uhrzeit                    Ort

Literaturgespräch               05. 04. 2019                 20.00 Uhr                Gemeindehaus Castell
„Flugschnee“

Frühjahrsaktion                  06. 04. 2019                 09.00 Uhr                Freibad Abtswind
Schwimmbad Abtswind

Gottesdienst                       07. 04. 2019                 09.30 Uhr                Gemeindehaus Castell
kinderleicht & segensreich

Musik im Gottesdienst       07. 04. 2019                 10.30 Uhr                Kirche St. Mauritius
Orgelwerke zur Passionszeit                                                                    Wiesentheid

Fastenessen                        07. 04. 2019                 11.30 Uhr                kath. Pfarrheim Wiesentheid

Konzert                              07. 04. 2019                 17.30 Uhr                Kirche St. Peter und Paul
in der Passionszeit                                                                                   Rüdenhausen

„Abend für mich“               09. 04. 2019                 19.00 Uhr                Pfarrheim Wiesentheid
KDFB Wiesentheid

Frühlingsmarkt                   14. 04. 2019                 11.00 Uhr bis
Wiesentheid                                                            17.00 Uhr

Die vielen Beweise der Freundschaft,
die wir beim Heimgang unserer lieben Mutter

Margarete Kaulfuss
erfahren durften, gaben uns großen Trost.
Wir danken für die mitfühlenden Worte,

die schönen Blumen und Kränze
sowie für das Geleit auf dem letzten Weg.

Walter, Petra und Norbert mit Familien
Abtswind, im März 2019

l  Parkettboden aller Art
l  Massivholzdielen
l  Designbeläge
l  Linoleum
l  Teppichböden und Nadelfilz
l  Naturbeläge
   (Kokos, Sisal etc.)
l  Kautschuk und Objektbeläge
l  Parkettsanierung
   (staubfreies Abschleifen)
l  Reinigungsservice ihrer
   Parkett- & Bodenbeläge
l  Treppenrenovierungen
l  Trockenestriche
Besser zu mir als zu teuer


